
Hessischer Pétanque Verband e.V.  

 
Gebührenordnung Feb. 2026 -1/1-  letzte Speicherung: 02. Mrz. 2026 

Gebührenordnung des Hessischen Pétanque Verbandes e.V. 
 
Die nachfolgenden Gebühren, Startgelder oder Ersatzleistungen entsprechen den jeweils 
aktuellen Beschlüssen der Landesversammlung und gelten ab sofort im Bereich des Lan-
desverbandes Hessen. Die DPV-Beitrage sind kein Bestandteil dieser Ordnung, da ihre Hö-
he ausschließlich vom DPV festgelegt wird; die Angabe erfolgt lediglich zur Information 
und zur vollständigen Übersicht der anfallenden Gebühren.  
 

Präambel 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur eine Sprachform verwendet. Entsprechen-
de Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Dies 
hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 

 

Stand 22. Februar 2026 
 

Bezeichnung Gebühr 
Querschnitt  

Mindest-Jahresbeitrag / Verein 
(HPV Jahresbeitrag Lizenzspieler/in wird angerechnet)  

50,- € 
 

HPV-Jahresbeitrag, Lizenzspieler (Erwachsene / Jugend) 16,- € / 0,- € 
DPV-Jahresbeitrag, Lizenzspieler (Erwachsene / Jugend) 16,- € / 6,- € 

DPV-Jahresbeitrag Spieler ohne Lizenz 1,- € 
  

Ersatzlizenz ausstellen 5,- € 

Lizenzwechsel (zum gleichen Verein) 
50 % des HPV-

Jahresbeitrages für 
erwachsene Lizenzspieler 

  
Qualifikationen  

Startgeld Lizenzspieler (Erw. / Jugend) 12,- € / 0,- € 
  

Liga  
Startgeld pro Mannschaft 30,- € 

Storno der Anmeldung nach Meldeschluss (15.02.) 100,- € 
Nichtantritt der Mannschaft am Liga-Tag 100,- € 

Wiederholter Einsatz von Spieler ohne gültige Lizenz 100,- € 
  

Pokal (OCH)  
Startgeld pro Verein 20,- € 

  
Vereine ohne aktiven Schiedsrichter  

Pro Lizenzspieler im Verein 5,- € 
Mindestbeitrag 50,- € 

  
Sonstiges  

Tagesersatzlizenz 10,- € 


